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Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses 
 
 
Am Montag, 10. November 2018, findet um 18:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Technischen Ausschusses im Rathaus, Großer Sitzungssaal, statt. 
 
Tagesordnung: 
1. Protokollbekanntgabe 
2. Bausachen: 
2.1 Nachtrag Dachgeschossausbau zu: Neubau eines Wohnhauses mit Garage 
 Rouffacher Str. 1, Flst. 7213, Bönnigheim  
2.2 Neubau Mehrfamilienwohnhaus (7 Wohneinheiten) und Tiefgarage (15 Stellplätze) 

Goethestraße 25, Flst. 1760/1, Bönnigheim  
2.3 Anbau einer Überdachung an das bestehende Lagergebäude für die Ausstellung des 

Kleintierzuchtvereins, Alter Postweg 1, Flst. 1103, Hofen  
2.4 Abbruch Garage, Anbau Wohnhaus mit Doppelgarage, Außenabstellraum und 

überdachter Terrasse, Goethestraße 27, Flst. 1760/2, Bönnigheim  
2.5 Nutzungsänderung: Umnutzung eines Abstellraumes in einen Beratungsraum 
 Mörikestraße 25, Flst. 1699, Bönnigheim  
2.6 Abbruch Scheune, Michaelsbergstraße 25/5, Flst. 82/1, Bönnigheim  
2.7 Abbruch Reithalle, Stallungen, Scheune und Schuppen 
 Otto-Mecheels-Straße 10, Flst. 1492 und 55/9, Bönnigheim-Hohenstein  
3. Kanalsanierungskonzeption Bereich Kosterburgäcker; Vorstellung 

Maßnahmenkatalog  
4. Erschließung Schlossfeld II Süd; Vorplanung/Entwurfsplanung der Gewerke 

Straßenbau, Entwässerung und Wärmeversorgung  
5. E-Mobility Ladeeinrichtung am Burgplatz; Modifizierung der E-Bike/Pedelec-

Aufladung; Information 
6. Sonstiges und Bekanntgaben 

 

Unser Zeichen Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Datum 
zi / 023.225   29.11.2018 
    
 

 
Rathaus 

Kirchheimer Str. 1 
74357 Bönnigheim 

 
Fachbereich 

Bürgermeisteramt 
 

Es schreibt Ihnen 
Claudia Zimmermann 

 
Zimmer: 104 

Telefon: 07143/273-111 
Zentrale: 07143/273- 0 

Fax: 07143/273-116 
Email: claudia.zimmermann@boennigheim.de 

 
 

Bürgermeisteramt  Postfach 69  74355 Bönnigheim 



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/149 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  19.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Nachtrag Dachgeschossausbau zu Neubau eines 
Wohnhauses mit Garage  
Rouffacher Straße 1, Flst. 7213, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Klosterburgäcker“. 
 
Es handelt sich um einen Nachtrag zum Baugesuch „Neubau eines Wohnhauses mit 
Garage“, das am 02.01.2017 genehmigt wurde. 
 
Neu geplant ist, das bestehende Dachgeschoss zu Wohnzwecken auszubauen. Äußerlich 
ändert sich am Gebäude nichts. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan, Grundriss Dachgeschoss und 

Schnitt 
 



Ausschnitt Bebauungsplan „Klosterburgäcker“

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Grundriss Dachgeschoss

TA 10. Dezember 2018



Schnitt A-A

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/150 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  19.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Neubau Mehrfamilienwohnhaus (7 Wohneinheiten) und 
Tiefgarage (15 Stellplätze) Goethestraße 25, Flst. 1760/1, 
Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zu den Befreiungen, dass sich die 
Terrassen und Balkone teilweise außerhalb von Bau- und Nebenanlagenfenster befinden, 
dass sich der Kinderspielplatz außerhalb des Bau- und Nebenanlagenfensters befindet und 
dass die Erdgeschossfußbodenhöhe um 25 cm unterschritten wird.  
Desweiteren erteilt der Technische Ausschuss sein Einvernehmen zur Ausnahme, dass das 
Gebäude mit Flachdach errichtet wird mit der Maßgabe, dass das oberste Geschoss allseits 
um 1,50 m zurückgesetzt wird. Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zur 
Lage der geplanten Tiefgarage und der damit verbundenen Erdauffüllung mit der Maßgabe, 
dass sich Tiefgarage/Untergeschoss nicht außerhalb des Bau- und Nebenanlagenfensters 
befindet. Flachdächer sind zu begrünen. 
 



-2- 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-3- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Barrwiesen, 1. 
Änderung“. 
 
Geplant ist der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 7 Wohneinheiten und einer 
Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. 
 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist zwischen bestehenden Gebäuden zu mitteln. Die 
gemittelte EFH beträgt 226,29, geplant ist laut Planunterlagen 226,04. Für die 
Unterschreitung der EFH um 25 cm ist eine Befreiung erforderlich. Diese wird vorgeschlagen. 
 
Desweiteren ist das Gebäude mit Flachdach statt geneigtem Dach geplant. Dies ist 
ausnahmsweise zulässig, wenn die Außenwände des obersten Geschosses, untergeordnete 
Bauteile und Vorbauten gegenüber dem darunter liegenden Vollgeschoss allseitig um 
mindestens 1,50 m zurückversetzt sind. Dies ist auf der Nordseite mit dem Treppenhaus 
nicht eingehalten, weshalb vorgeschlagen wird, das Einvernehmen mit der Maßgabe zu 
erteilen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans zur ausnahmsweisen Zulassung eines 
Flachdaches eingehalten werden. 
 
Zusätzlich sind folgende Befreiungen erforderlich: 

- Terrassen und Balkone teilweise außerhalb Baufenster 
- Kinderspielplatz außerhalb Bau-/Nebenanlagenfenster 

 
Die Tiefgarage befindet sich teilweise außerhalb des Bau- und Nebenanlagenfensters. Es 
wird vorgeschlagen, für die Überschreitung des Baufensters keine Befreiung zu erteilen, da 
dies im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens explizit ausgeschlossen wurde. 
Für das Bauvorhaben sind 11 Stellplätze notwendig. Die Planung ist so abzuändern, dass 
diese in der zulässigen Fläche nachgewiesen werden. 
 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind Aufschüttungen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche nur zulässig zur Angleichung von Höhenunterschieden 
zwischen den Nachbargrundstücken und wenn die Gebäude nach Bebauungsplan zulässig 
sind und eine Aufschüttung erforderlich wird. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan, Grundriss Erdgeschoss und 

Ansichten 
 



Ausschnitt Bebauungsplan „Barrwiesen, 1. Änderung“

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Grundriss Erdgeschoss

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Süden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Westen

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Norden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Osten

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/155 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Anbau einer Überdachung an das bestehende 
Lagergebäude für die Ausstellung des 
Kleintierzuchtvereins  
Alter Postweg 1, Flst. 1103, Hofen 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kleintierzucht“. 
 
Geplant ist, eine Überdachung an das bestehende Lagergebäude anzubauen. 
 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Vordächer auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Die festgesetzte Dachform und Dachneigung ist nur für das Hauptgebäude bindend, nicht für 
das Vordach. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan, Grundriss Erdgeschoss und 

Ansichten 
 



Ausschnitt Bebauungsplan „Kleintierzucht“

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Grundriss Erdgeschoss

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Norden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Süden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Westen

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/156 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Abbruch Garage, Anbau Wohnhaus mit Doppelgarage, 
Außenabstellraum und überdachter Terrasse  
Goethestraße 27, Flst. 1760/2, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     

     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Bauantrag mit der Maßgabe, 
Flachdächer zu begrünen. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Barrwiesen, 1. 
Änderung“. 
 
Geplant sind der Abbruch der Garage, der Neubau einer Doppelgarage, ein Anbau an das 
Wohngebäude, ein Außenabstellraum und eine überdachte Terrasse. 
 
Das Bauvorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans.  
Die Nebenanlagen befinden sich im Nebenanlagenfenster, der Anbau an das Wohnhaus im 
Baufenster. 
Die Festsetzungen zu Dachform und Dachneigung sind nur für das Hauptgebäude 
anzuwenden. 
 
Flachdächer sind zu begrünen. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan, Grundriss Erdgeschoss und 
Ansichten 

 



Ausschnitt Bebauungsplan „Barrwiesen, 1. Änderung“

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Grundriss Erdgeschoss

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Süden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Westen

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Norden

TA 10. Dezember 2018



Ansicht Osten

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/157 
Federführung: 
 
FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Nutzungsänderung: Umnutzung eines Abstellraumes in 
einen Beratungsraum  
Mörikestraße 25, Flst. 1699, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zur Nutzungsänderung. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Barrwiesen, 1. 
Änderung“. 
 
Ein bestehender Abstellraum soll umgenutzt werden als Beratungsraum für Bratungs- und 
Coaching-Dienstleistung. Dies ist im Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Es werden 2 Stellplätze für die Dienstleistung zur Verfügung gestellt. 
 
Städtebaulich bestehen keine Bedenken. 
 
 
Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan, Lageplan und Grundriss Untergeschoss 
 



Ausschnitt Bebauungsplan „Barrwiesen, 1. Änderung“

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Grundriss Untergeschoss

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/158 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Abbruch Scheune  
Michaelsbergstraße 25/5, Flst. 82/1, Bönnigheim 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     
     
     
     

     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Abbruch der Scheune. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Vorhaben befindet sich im Bebauungsplanbereich „Altstadt“. Der Bebauungsplan 
befindet sich in der Planreife. 
 
Die Scheune muss aus Verkehrssicherheitsgründen abgebrochen werden. 
 
Der östliche Teil der Scheune war bereits Gegenstand einer früheren Abbruchgenehmigung. 
 
Die Stadtmauer im westlichen Bereich sowie der Gewölbekeller samt Kellerhals, welche 
unter Denkmalschutz stehen, bleiben erhalten. 
 
Die Scheune liegt im Sanierungsgebiet „Innenstadt IV“. 
 
 

Anlagen: Ausschnitt Bebauungsplan und Lageplan 

 



Ausschnitt Bebauungsplan „Altstadt“ (Planreife)

TA 10. Dezember 2018



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/159 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Mul, Anke 
 
Fachgebiet Bausachen 
 
 
Reg.Nr. 632.6 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Bausachen  
Abbruch Reithalle, Stallungen, Scheune und Schuppen  
Otto-Mecheels-Straße 10, Flst. 1492 und 55/9, 
Bönnigheim-Hohenstein 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
     

     
     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss erteilt sein Einvernehmen zum Abbruch von Reithalle, 
Stallungen, Scheune und Schuppen. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 
  



-2- 
Sachverhalt: 
 
Das Vorhaben befindet sich im unüberplanten Bereich. Es ist vorsehen dort den 
Bebauungsplan „Sondergebiet Forschung Hohenstein Institute – Erweiterung“ zur 
Rechtskraft zu führen. 
 
Die auf den Grundstücken vorhandenen Gebäude - Reithalle, Stallungen, Scheune und 
Schuppen - sollen abgebrochen werden. 
 
 

Anlagen: Lageplan 

 



Lageplan

TA 10. Dezember 2018



Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/152 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Stadtentwässerung 
 
 
Reg.Nr. 701.32 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Kanalsanierungskonzeption Bereich Klosterburgäcker 
Vorstellung Maßnahmenkatalog 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Gemeinderat 23.03.2018 nicht öffentlich 11  
Technischer Ausschuss 16.04.2018 öffentich 4 049/2018 

     
     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die vorgestellten Maßnahmen 
umzusetzen und die Ausgaben in Höhe von insgesamt 256.455,00 € sowie Einnahmen für 
Maßnahmen auf Privatgrundstücken in Höhe von 35.700,00 € in den Haushalt 2019 
einzustellen.   
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 



-2- 
 

Sachverhalt: 
 
Im Technischen Ausschuss am 16.04.2018 wurde die Firma Beyerle aus Eppingen mit der 
Kanalbefahrung im Bereich Klosterburgäcker beauftragt. Insgesamt wurden ca. 2.500 m 
Hauptkanäle und ca. 1.500 m Anschlussleitungen untersucht. 
 
Von der SAG Ulm wurde die TV-Kanalbefahrung im Bereich Klosterburgäcker ausgewertet. 
Entsprechend den vorliegenden Schäden  wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt. Von der 
SAG Ulm wird empfohlen die Schäden der Klassen 0 bis 2 zu sanieren.  
Diese Schäden sind sofort bis mittelfristig zu sanieren.  
Die Kosten für die Sanierung der Schäden im Bereich der Hauptkanäle werden auf brutto 
128.504,00 € ermittelt, die Kosten der Anschlussleitungen auf brutto 127.951,00 €. In diesen 
Kosten ist ein Sanierungsanteil auf Privatgrundstücken in Höhe von rund brutto 35.700,00 € 
enthalten. 
 
Die Auswertung der Befahrung sowie die Kostenermittlung wird in der Sitzung von Herrn 
Rösch, SAG Ulm vorgestellt. 
 
 
 
 

Anlagen: Kanalsanierungskonzeption 

 





























Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/154 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Tiefbau 
 
 
Reg.Nr. 656.61 
 
Datum  20.11.2018 

 

Betreff: 
 

Erschließung Schlossfeld II Süd 
Vorplanung/Entwurfsplanung der Gewerke Straßenbau, 
Entwässerung und Wärmeversorgung 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Entscheidung 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Gemeinderat 09.11.2018 öffentlich  136/2018 
     
     
     
     
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Den vorgestellten Planungen für Straßenbau, Entwässerung und Wärmeversorgung 
wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mittel für die Erschließung im Haushalt 2019 und 
2020 einzuplanen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten auf Grundlage der vorgestellten 
Planungen auszuschreiben und dem Gemeinderat einen Vergabevorschlag 
vorzulegen. 

 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 



-2- 
 

Sachverhalt: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 09.11.2018 wurde die Zeitschiene für die Erschließung 
Schlossfeld II Süd vorgestellt.  
Das Büro KMB aus Ludwigsburg ist mit der Planung der Verkehrsanlagen, das Büro Kleiner 
aus Winnenden mit der Entwässerung und das Büro EGS-Plan aus Stuttgart mit der 
Wärmeversorgung beauftragt. Von den Büros wurde die Vorplanung/Entwurfsplanung für die 
jeweiligen Gewerke erstellt. Diese liegen als Anlage bei und werden in der Sitzung 
vorgestellt. 
 
Die Kostenschätzung/-berechnungen für die Herstellung der jeweiligen Gewerke betragen 
brutto inkl. Nebenkosten: 
 
Straßenbau  1.707.572,65 € 
Entwässerung    797.358,59 €    
Wärmeversorgung    607.775,00 €    
 
 
 
 

Anlagen:  

 



































Beschlussvorlage 
 
 
 

 
 

2018/161 
Federführung: 
 

FB 4 - Bauen und Planen 

Sachbearbeitung:  
Knoll, Peter 
 
Fachgebiet Hochbau 
 
 
Reg.Nr. 765.50 
 
Datum  26.11.2018 

 

Betreff: 
 

E-Mobility Ladeeinrichtung am Burgplatz 
Modifizierung der E-Bike/Pedelec-Aufladung 
 
 
Gremium Sitzungstag Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
Technischer Ausschuss 10.12.2018 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 
Sachverhalt:        ab Seite 2       Anlage(n)  mündlicher Vortrag 
  externer Sachverständiger 
 
Bisherige Beratungsfolge: 
 
Gremium Datum Öffentlichkeitsstatus TOP Vorlage Nr. 
Technischer Ausschuss 24.07.2017 nicht öffentlich 3 122/2017 
Technischer Ausschuss 11.09.2017 öffentlich 6 124/2017 
     

     
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die modifizierte Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Vorlage bewirkt Ausgaben? 
 

 ja      nein 

Deckungsmittel sind vorhanden? 
 

 ja      nein 
 



-2- 
 

Sachverhalt: 
 
In der Technischen Ausschusssitzung am 11.09.2017 wurde die Planung zur Aufstellung 
einer E-Ladestation am Burgplatz vorgestellt. Die Säule hat jeweils zwei Ladepunkte mit 
jeweils Typ 2 Stecker max. 22 kW und Schuko-Stecker bis 3,7 kW.  
Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag gestellt.  
Am 29.08.2018 ging ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 5.682,00 € für den Ladepunkt 
inklusive Netzanschluss ein. 
Die Beauftragung der EnBW für die Lieferung und Montage der Ladestation sowie des 
Netzanschlusses erfolgte am 21.09.2018.Die Auftragssumme beträgt brutto 16.618,35 €.    
Die Aufstellung der Ladesäule ist auf das Frühjahr 2019 vorgesehen. 
 
Bei der Vorplanung am 31.08.2017 waren zwei E-Parkplätze sowie eine weitere Fläche für 
die Aufladung von E-Bikes/Pedelecs vorgesehen. Nach technischer Klärung der Ladestation 
kann diese  jedoch nur zwei Ladevorgänge gleichzeitig durchführen, d.h. ein dritter 
Ladepunkt an den geplanten Fahrradbügeln ist dann gleichzeitig nicht mehr möglich.   
Die Aufladung der  E-Bikes/Pedelecs erfolgt jetzt im Bereich der  E-Parkplätze. Die 
vorgesehenen Fahrradbügel bleiben am vorgesehenen Standort erhalten. Diese ersetzen  
die entfallenen Fahrradständer auf der Fläche neben der Trafo-Station. .  
 

Anlagen: Lageplan 
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